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Preise in ct/kWh

Arbeitspreis Energie 15,000

Zzgl. Netzentgelte 6,300

Zzgl. Konzessionsabgabe 1,590

Zzgl. KWK-Umlage 0,446

Zzgl. Offshore-Umlage 0,941

Zzgl. Aufschlag für besondere einspeiseseitige  
Netznutzung 1,559

Zzgl. Stromsteuer 2,050

Preise in €/Jahr

Grundpreis Energie 47,33

Netzentgelte Grundpreis 32,50

Netzentgelte Messstellenbetrieb 21,01

PREISBLATT FÜR UNSEREN STROM ERSATZVERSORGUNGSTARIF 
Preise und Informationen für die Ersatzversorgung mit Elektrizität für Energie- 
abnehmende im Niederspannungsnetz. 

Stand: 01.01.2026

Die Stromlieferung erfolgt im Rahmen eines gesetzlichen Schuldverhältnisses nach § 38 EnWG und § 3 Stromgrundversor-
gungsverordnung (StromGVV) durch den Grundversorger und bedarf keines gesonderten schriftlichen Vertragsabschlusses. 
Die Ersatzversorgung gilt für Kundschaft mit einem einen Jahresverbrauch ab 10.000 kWh.

Alle Preisangaben sind Nettopreise. Die Umsatzsteuer wird in jeweils gültiger Höhe – derzeit 19 Prozent - erhoben.
Die Lieferdauer ist auf drei Monate begrenzt. Eine darüber hinausgehende Belieferung mit Energie setzt den Abschluss 
eines Energieliefervertrages voraus.
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